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Öffentliche Bekanntmachung

Werte Bürgerinnen und Bürger,

die nächste Sitzung des Stadtrats der Stadt Wittichenau findet

 am Mittwoch, den 21. September 2022, um 19.00 Uhr,
im Saal des Kulturhauses Sollschwitz (Sollschwitz 25) statt.

Tagesordnung  (öffentlicher Teil):

0. Protokollkontrolle
1. Beschluss der 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung
2. Beschluss der Neufassung der Sondernutzungssatzung
3. Beschluss der 2. Änderungssatzung zur Feuerwehrkostensatzung
4. Beschluss der 5. Änderungssatzung zur Sportanlagensatzung
5. Beschluss der 2. Änderungssatzung zur Marktsatzung
6. Beschluss der 2. Änderungssatzung zur Waldbadsatzung
7. Beschluss der 1. Änderungsverordnung zur Parkgebührenverordnung
8. Halbjahresbericht des Kämmerers 
9. Bekanntmachung von Beschlüssen des Vergabeausschusses
10. Anfragen von Einwohnern
11. Mitteilungen / Anfragen

Die – den Stadträten zur Verfügung gestellten - Beratungsunterlagen zur o.g. 
Tagesordnung können gemäß § 36b Satz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung 
in der Stadtverwaltung Wittichenau, Markt 1, Zimmer 7 (bei Frau Künze), in der 
Zeit vom 12. bis 21.09.2022 während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 

Wittichenau, 06.09.2022

Markus Posch
Bürgermeister

Stadtverwaltung Wittichenau   Wittichenau, 05.09.2022
Markt 1
02997 Wittichenau

Werte Bürgerinnen und Bürger,

die nächste Sitzung des Vergabeausschusses der Stadt Wittichenau findet

  am Donnerstag, dem 15.09.2022, um 17.45 Uhr,
im Ratssaal der Stadtverwaltung Wittichenau statt.

	

	

Tagesordnung (öffentlicher Teil):

 Beschlussfassung zur Vergabe – Wiederaufforstung Kommunalwald

 Beschlussfassung zur Vergabe – Parkplatzsanierung Schlossareckplatz

 Beschlussfassung zur Annahme einer Sachspende zugunsten der Krabat-  
 Grundschule Wittichenau

Markus Posch
Bürgermeister
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Kindern eine Chance geben
Was passiert, wenn Kinder in der eigenen Familie vernachlässigt werden oder dort 
nicht unbehütet aufwachsen können? 

So schwer diese Vorstellung für viele ist – tatsächlich steigt die Zahl der Kinder, die 
aufgrund häuslicher Umstände kurzzeitig oder längerfristig aus dem gewohnten 
Familienumfeld herausgenommen werden müssen, um eine unbeschwerte Kind-
heit erleben zu dürfen. Oft sind die eigenen Eltern nicht in der Lage, die benötigte 
Zuneigung, Liebe, aber auch Konsequenz und Zuverlässigkeit zu geben. 

Der Pflegekinderdienst des Landkreises Bautzen sucht in dieser Situation gemein-
sam mit den Eltern nach Wegen, ob und in welcher Form das Kind in der Zeit unter-
gebracht werden kann, in der die Eltern selbst Hilfeangebote in Anspruch nehmen 
können, um die familiäre Situation zu verändern. 

Die Unterbringung in einer Pflegefamilie ist mit wenigen Ausnahmen die beste Form, 
denn nur die Familie kann dem Kind das geben, was es für ein unbeschwertes Auf-
wachsen braucht.

Wer Pflegefamilie werden kann, welche Aufgaben zu bewältigen sind und was es 
bedeutet, dem Kind eine sichere Zukunft zu geben, all das erfahren Sie bei der 
Informationsveranstaltung des Pflegekinderdienstes. Seien Sie herzlich Willkom-
men!

3 x Herzlichen Glückwunsch
Erfolgreiche Tage für Wittichenau. 
Bei der U20 Weltmeisterschaft in Kolumbien nahm Pascal Boden aus 
Brischko stammend am Wettkampf der Dreispringer teil und belegte hierbei 
einen sehr guten 9. Platz.

Die Wittichenauer Jugendfeuerwehr hatte sich nach ihrem 2. Platz im Lan-
desausscheid für die Teilnahme am Bundesausscheid in Homburg qualifi-
ziert.

Im Wettkampf Löscheinsatz und Staffellauf erreichten die jungen Feuer-
wehrleute einen starken 21. Platz.
Und nicht zuletzt wurden am 12. September die Emmy Awards zum 74. Mal 
verliehen. Bei diesen Emmy Awards handelt es sich um den bedeutendsten 
Fernsehpreis der USA, welcher seit 1949 jährlich vergeben wird.

Ein Preisträger war in diesem Jahr Oliver Latta, welcher aus Kotten stammt. 
Er wurde für die Titelsequenz in der Serie „Severance“ ausgezeichnet. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger und macht weiter so!!

Es macht uns immer wieder stolz, als Wittichenauer mit solchen Künstlern 
oder Sportlern in Verbindung gebracht zu werden. 

Markus Posch
Bürgermeister
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Kinder beim 
Flachsen,...
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Afrikanische Schweinepest

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
česćeni wobydlerjo, 
 

die Afrikanische Schweinepest ist ein dynamisches Seuchengeschehen 
welches weiter voranschreitet. Das Territorium unseres Landkreises wird 
von den ASP-Seuchenzügen bildlich in die Zange genommen. Mit Stand 
vom 05.07.2022 wurden auf dem Territorium unseres Landkreises 188 ASP-
Fälle nachgewiesen. In Sachsen wurden insgesamt 1.461 ASP-Ausbrüche 
gemeldet, davon im LK Görlitz 1.211 Fälle und im LK Meißen 62 Fälle.
 
Am 29. Juni 2022 erreichte uns die Befundbestätigung für ein in Königs-
wartha am 12. Juni 2022 gesund erlegtes Wildschwein. Der Erlegungsort 
liegt unmittelbar an der westlichen Grenze der bisherigen östlichen Sperr-
zone II in den LK Bautzen und LK Görlitz. Dieses Tier war bei der sofort 
erfolgenden virologischen Untersuchung negativ gewesen (d. h., es war 
kein ASP-Virus [mehr] nachweisbar), jedoch wurden bei der serologischen 
Untersuchung, die in der Regel erst 3-4 Wochen später stattfindet, Antikör-
per nachgewiesen. Das heißt, das Tier ist eines der wenigen Überlebenden 
einer ASP-Infektion, die nach Expertenmeinung zum Probenahmezeitpunkt 
mindestens 90 Tage her sein muss. Das heißt die Erkrankung selbst liegt 
etwa 120 Tage zurück. Fazit: Das serologisch positive Tier belegt, dass in 
diesem Gebiet mit großer Wahrscheinlichkeit ein Infektionsgeschehen aktiv 
ist.

Vor dem Hintergrund des Dargestellten war eine weitere Verzögerung bei 
der Anpassung der Sperrzonen in diesem Bereich fachlich nicht zu vertre-
ten. Die Anpassung der Gebietskulisse erfolgte umgehend. Es kommt zu 
eine Verschmelzung der beiden bisher getrennten Sperrzonen II. Nördliche 
Grenze in diesem Bereich ist die Landesgrenze zu Brandenburg, die Süd-
grenze bildet die S 111 (ehemals B6) zwischen Bischofswerda und Baut-
zen.
 
Das heißt, der gesamte Teil des LK Bautzen nördlich der B6 bzw. S111 ist 
seit 05.07.2022 gefährdetes Gebiet / Sperrzone II. Dies trifft für Wittichenau 
zu.
 
Die erforderlichen Maßnahmen der Allgemeinverfügungen richten sich wie 
gehabt an Jagdausübungsberechtigte, Schweinehalter und an die Allge-
meinheit.
Es sei daran erinnert, dass ein Verbringen von lebenden Wildschweinen, 
in der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) erlegten Wildschweinen bzw. von 
frischem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnissen und son-
stigen Neben- und Folgeprodukten innerhalb und aus der Sperrzone II 
(gefährdetes Gebiet) heraus verboten ist. Eine Aneignung ist nur für den 
privaten häuslichen Verzehr innerhalb dieser Zone zulässig. 
 
Im gefährdeten Gebiet (Sperrzone II) können Einschränkungen in der Land-
und forstwirtschaftlichen Nutzung angeordnet werden, Veranstaltungen mit 
Schweinen sind verboten und Zaunbaumaßnahmen sind zu dulden. Hunde 
dürfen nicht ohne Leine frei herumlaufen.
 

Ordnungsamt der Stadt Wittichenau
 


